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Erneute Bekanntmachung eines Bauleitplans mit Rückwirkung zum 07.11.2005 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 

 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 28.02.2005 den nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 
 
Bebauungsplan 1004 – Nevigeser Straße / Am Eigenbach - 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Gemarkung Elberfeld, Flur 
469, Flurstück 846, dessen nordwestliche Begrenzung am Eigenbach liegt. Die südliche 
Begrenzung wird durch die nördlichen Grundstücksgrenzen der Hausgrundstücke nördlich 
der Straße Ausblick gebildet. Die westliche Grenze ist identisch mit der Grundstücksgrenze 
des Flurstücks 846, die östliche Grenze befindet sich am nordöstlichen Straßenrandbereich 
der Nevigeser Straße. 
 
Nachrichtliche Information: Das Grundstück Gemarkung Elberfeld, Flur 469, Flurstück 846  
ist zwischenzeitlich geteilt worden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan 
wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C 078, während der 
Dienststunden, und zwar montags bis freitags (außer mittwochs) von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, 
wenn sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in 
Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der 
Bekanntmachung der o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 
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Die genannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850), die hier noch anzuwenden ist. 

 
 
Wuppertal, den 30.07.2012 
Der Oberbürgermeister 
 
 
gez. 
 
 
Jung 
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Bekanntmachung 
nach § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. § 8 Abs. 1 der 9. BImSchV 

 
Stadt Wuppertal, Ressort Umweltschutz, Untere Immissionsschutzbehörde 

 
Antrag nach § 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) 

des Herrn Udo Weiß auf Erteilung einer Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage 

zur Sammlung und Zwischenlagerung von Kleintierkadavern in Wuppertal 
 

Herr Udo Weiß hat mit Datum vom 20.06.2012 bei der Unteren Immissionsschutzbehörde 
der Stadt Wuppertal einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 4 BImSchG zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Sammlung und Zwischenlagerung von Klein-
tierkadavern in maximal fünf Kühltruhen mit maximal je 0,6 m3 gestellt. 
 
Die Anlage soll im Erdgeschoss des Hauses Bahnstr. 298 in 42327 Wuppertal errichtet und 
schnellstmöglich in Betrieb genommen werden. Gegenstand des Antrages ist folgende Maß-
nahme: 
 
Aufstellung von fünf Kühltruhen mit einem Inhaltsvermögen von maximal je 0,6 Kubikmeter, 
in denen die von Privatleuten und Tierarztpraxen abgeholten Kleintierkadaver zwischengela-
gert und dann in ein Tierkrematorium verbracht oder in Einzelfällen beerdigt werden. 
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG in Verbin-
dung mit Nr. 7.12 Spalte 1 der 4. BImSchV. 
 
Die Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 09.08.2012 bis einschließlich 06.09.2012 bei 
folgender Stelle zur Einsicht aus: 
 
Stadt Wuppertal, Untere Immissionsschutzbehörde, 5. Etage, Zimmer C-501/502, Johannes-
Rau-Platz 1, Eingang Große Flurstraße 10, 42275 Wuppertal. 
 
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr 
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung. 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich bei der Unteren Immissions-
schutzbehörde der Stadt Wuppertal innerhalb der Einwendungsfrist vom 09.08.2012 bis 
20.09.2012 vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung einer Ein-
wendung per E-Mail nicht der erforderlichen Form genügt und daher keine Berücksichtigung 
finden kann. 
 
Mit Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen, die auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen (§ 10 Abs. 3 
BImSchG). 
 
Die Einwendungen müssen neben dem Namen auch die volle leserliche Anschrift der Ein-
wenderinnen und Einwender enthalten. 
 
Darüber hinaus müssen die Einwendungen erkennen lassen, wieso das Vorhaben für unzu-
lässig gehalten wird und in welcher Weise die Genehmigungsbehörde bestimmte Belange in 
ihre Prüfung einbeziehen soll. Bei Nachbareinwendungen muss darüber hinaus zumindest 
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das als gefährdet angesehene Rechtsgut (z. B. Leib, Leben und Gesundheit oder Eigentum) 
angegeben werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Einwendun-
gen), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit sei-
nem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht 
von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. 
Gleiches gilt, wenn der Vertreter keine natürliche Person ist. 
 
Die Einwendungen werden an die Antragstellerin sowie an die beteiligten Behörden, soweit 
deren Aufgabenbereich von den Einwendungen berührt ist, weitergegeben. Auf Verlangen 
der Einwender/innen werden jedoch deren Namen und Anschrift vor der Weiterleitung un-
kenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens erforderlich sind. 
 
Von der Durchführung eines Erörterungstermins wird nach § 16 Abs. 1 der 9. BImSchV ab-
gesehen, wenn 
 
1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, 
2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind, 
3. ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf besonderen privatrechtlichen 

Titeln beruhen oder 
4. die erhobenen Einwendungen nach der Einschätzung der Behörde keiner Erörterung be-

dürfen. 
 
Sollte ein Erörterungstermin aus den genannten Gründen nicht durchgeführt werden, wird 
dies und die insoweit ggf. erforderliche Ermessensentscheidung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Sofern die Genehmigungsbehörde einen Erörterungstermin durchführt, wird der Beginn der 
Erörterung der Einwendungen bestimmt auf den 08.10.2012, 10:00 Uhr. Die Erörterung ist 
öffentlich und findet statt im Rathaus Barmen, 5. Etage, Zimmer C-529, Johannes-Rau-Platz 
1, Eingang Große Flurstraße 10, 42275 Wuppertal. 
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlos-
sen werden, so wird sie unterbrochen und am nächsten und/oder den folgenden Tagen wei-
tergeführt. Der Termin für die Weiterführung der Erörterung wird jeweils bei Unterbrechung 
der Erörterung an dem Tag, an dem diese nicht abgeschlossen werden kann, den Teilneh-
mern mitgeteilt. Eine weitere besondere Bekanntmachung erfolgt nicht. 
 
Durch die Teilnahme an dem Erörterungstermin entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
Es wird darauf hingewiesen, dass fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben 
des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Die Zustellung der Entscheidung an die Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Wuppertal, den 25.07.2012 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 
gez. 
 
 
Meyer 
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